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1. Aufgabe (15 Punkte) 
 

Beantworten Sie die nachfolgenden Fragen mit RICHTIG oder FALSCH und geben Sie jeweils 
den Gesetzesartikel an, der die Antwort liefert. 

 
 1.1 Die "Schneeweiss AG" darf höchstens 50 Prozent ihrer eigenen Aktien erwerben. 

  
 

 
 

1.2 Das Aktienkapital einer von der "Schneeweiss AG" gegründeten Aktiengesellschaft muss 
mindestens CHF 50'000.--  betragen. 

 
 

 
 
 1.3 Die "Schneeweiss AG" kann alleine eine GmbH gründen. 
 

 
 
 
 1.4 Die "Schneeweiss AG" kann sich an einer Kollektivgesellschaft beteiligen. 
 

 
 

 
1.5 Die "Schneeweiss AG" braucht zwingend eine Revisionsstelle. 
 

 
 

 
 
2.  Aufgabe (24 Punkte) 
 

Die "Drogerien Meier GmbH" mit Sitz in Schaffhausen führt diverse Sonnencremen der  
"Schneeweiss AG" in ihrem Sortiment. Die Sonnencremen werden per Bahn und Lastwagen 
von Willisau ins Verteilzentrum der "Drogerien Meier GmbH" in Frauenfeld geliefert. Mit der 
neusten Lieferung von 10'000 Tuben Sonnencreme ist die "Drogerien Meier GmbH" nicht zu-
frieden: Die meisten Tuben sind unförmig aufgewölbt. Einige wenige Tuben sind sogar ge-
platzt. Abklärungen ergeben, dass die Tuben auf dem Weg von Willisau nach Frauenfeld in 
einem Bahnwaggon stundenlang grosser Hitze ausgesetzt waren. Dies hat zur Wölbung und 
teilweise zum Platzen der Tuben geführt. 

 
 2.1  Welchen Vertrag haben die "Drogerien Meier GmbH" und die "Schneeweiss AG" mit ein- 

ander abgeschlossen? Beschreiben Sie das Vertragsverhältnis bezüglich des Gegen-
stands und der beteiligten Parteien.  

   (5 Punkte) 
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 2.2  Die "Drogerien Meier GmbH" weigert sich, die Lieferung mit den fehlerhaften Tuben zu  
bezahlen. Die "Schneeweiss AG" beharrt aber auf der Zahlung. Sie stellt sich auf den 
Standpunkt, dass die Tuben ihr Werk in Willisau in einwandfreiem Zustand verlassen 
haben, und dass sie nicht für den auf dem Transportweg entstandenen Schaden auf-
kommen muss. Welche Vertragspartei hat Recht? Begründen Sie Ihre Antwort.  

   (7 Punkte) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 2.3  Angenommen, die Tuben sind in einwandfreiem Zustand bei der "Drogerien Meier GmbH" 

eingegangen: Die "Schneeweiss AG" stellt der "Drogerien Meier GmbH" eine Rechnung 
von CHF 50'000.--  für die Sonnencreme-Tuben. Die "Drogerien Meier GmbH" hat finan-
zielle Engpässe und kann die Rechnung nicht bezahlen. Obwohl dieser Fall im abge-
schlossenen Vertrag nicht geregelt ist, will die "Schneeweiss AG" vom Vertrag zurück-
treten und die Tuben zurückfordern. Kann sie das? Begründen Sie Ihre Antwort und  
nennen Sie den zutreffenden Gesetzesartikel. 

   (7 Punkte) 
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 2.4  Die "Schneeweiss AG" entschliesst sich, die "Drogerien Meier GmbH" zu betreiben. Wo 

muss sie die Betreibung einleiten und welche Betreibungsart kommt zur Anwendung? 
Begründen Sie Ihre Antwort. 

   (5 Punkte) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
3.  Aufgabe (24 Punkte) 
 

Nicole Girard kauft bei ihrer Coiffeuse Giselle Dumont (im Handelsregister eingetragenes Ein- 
zelunternehmen) in Domdidier eine besondere Haarpflegespülung der "Schneeweiss AG". Da 
Nicole Girard weiss, dass sie auf einen häufig verwendeten Zusatzstoff allergisch reagiert, will 
sie sich vergewissern, ob der Zusatzstoff in der Spülung enthalten ist. In der auf der Packung 
aufgedruckten Zusammensetzung ist der Stoff nicht aufgeführt. 

 
Nach der Verwendung der Pflegespülung bekommt Nicole Girard einen heftigen Hautaus- 
schlag im Gesicht. Abklärungen ergeben, dass der Stoff, auf den Nicole Girard allergisch 
reagiert, doch in der Pflegespülung enthalten war. Aufgrund eines Fehlers beim Druck der 
Verpackung bei der "Schneeweiss AG" wurde die Zusammensetzung nicht vollständig aufge-
druckt. 

 
 
 3.1  Wer muss Nicole Girard den Kaufpreis der Pflegespülung zurückerstatten: Die "Schnee-

weiss AG", Giselle Dumont, beide oder keine von beiden? Begründen Sie, wer warum 
was bezahlen muss und wer allenfalls warum nichts bezahlen muss.  

   (5 Punkte) 
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 3.2 Wegen der heftigen allergischen Reaktion schliesst Nicole Girard ihr Kosmetikstudio für 
einen Monat. Sie hat Angst, der Hautausschlag würde ihre Kundschaft irritieren und sich 
allenfalls sogar geschäftsschädigend auswirken. Wer hat den Lohnausfall von Nicole  
Girard während der Schliessungszeit zu zahlen: Die "Schneeweiss AG", Giselle Dumont, 
beide oder keine von beiden? Begründen Sie Ihre Antwort. 

   (7 Punkte) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  
 3.3  Angenommen, der Zusatzstoff ist auf der Packung korrekt deklariert worden. Giselle 

Dumont versichert Nicole Girard aber, dass der Stoff nicht enthalten ist. Ist Giselle  
Dumont nun gegenüber Nicole Girard für den Schaden haftbar? Prüfen Sie, ob Nicole 
Girard gesetzliche Ansprüche zustehen. Erläutern Sie die dazu notwendigen Kriterien 
bezüglich des vorliegenden Sachverhalts. 

   (7 Punkte) 
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 3.4 Das Coiffeur-Geschäft von Giselle Dumont läuft schlecht. Nun wurde gegen sie sogar 
der Konkurs eröffnet. Ihr Wohnhaus in Domdidier soll mit in die Konkursmasse fallen. 
Giselle Dumont stellt sich auf den Standpunkt, dass das Wohnhaus zu ihrem Privat-
vermögen gehört und deshalb nicht vom Konkurs betroffen ist. Hat Sie damit Recht? Be-
gründen Sie Ihre Antwort. 

   (5 Punkte) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
4.  Aufgabe (22 Punkte) 
 

Armin Hugentobler arbeitet bei der "Schneeweiss AG". Zurzeit befindet er sich im Militärdienst.  
Während des Dienstes entschliesst sich Armin Hugentobler, seiner Grundausbildung noch  
einen Offizierslehrgang anzuhängen. Statt per 1. Juli 2012 wird Armin Hugentobler deshalb 
erst per 15. Oktober 2012 an seinen Arbeitsplatz zurückkehren. Als Hugentobler dies seinem 
Vorgesetzen Philipp Mahler am 7. Juni 2012 telefonisch mitteilt, ist Mahler so erbost, dass er 
gegen Hugentobler direkt am Telefon eine Kündigung -- unter Einhaltung der vereinbarten 
Kündigungsfrist von 3 Monaten auf Monatsende --  auf den 31. Oktober 2012 ausspricht. 

 
 
 4.1  Ist eine Kündigung per Telefon überhaupt möglich? Begründen Sie Ihre Antwort. 
   (4 Punkte) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



2012 Recht 
 

   6 / 8 

 4.2  Ist die vorliegende Kündigung auf den 31. Oktober 2012 rechtsgültig? Begründen Sie 
Ihre Antwort und nennen Sie den entsprechenden Gesetzesartikel. 

   (6 Punkte) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 4.3 Die "Schneeweiss AG" möchte an der Kündigung gegen Armin Hugentobler festhalten. 
Welches ist der frühstmögliche Endtermin des Arbeitsverhältnisses? Begründen Sie Ihre 
Antwort. 

   (5 Punkte) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  
 4.4 Muss die "Schneeweiss AG“ nochmals eine neue Kündigung aussprechen oder wird die 

bereits ausgesprochene Kündigung automatisch auf den frühstmöglichen Zeitpunkt wirk-
sam? Begründen Sie Ihre Antwort mit Hilfe des Gesetzes. 

   (7 Punkte) 
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5. Aufgabe  (15 Punkte) 
 

Die "Schneeweiss AG" besitzt auf dem Areal ihres Firmengeländes in Willisau ein älteres 
Wohnhaus. Am 7. August 2012 verschickt die "Schneeweiss AG" allen Mietern dieses Wohn-
hauses einen eingeschriebenen Brief folgenden Inhalts: 

 
 „Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter des Hauses Grubhalde 7 
 

Wie Ihnen bekannt ist, plant die "Schneeweiss AG" die Erweiterung und Neugestaltung ihrer 
Fabrikhallen in Willisau. Leider wird es im Zuge dieser Bauarbeiten unumgänglich, das Wohn-
haus an der Grubhalde 7 abzureissen. Die Abbrucharbeiten werden am 1. März 2013 beginnen. 

 
Leider müssen wir aufgrund dieser Umstände Ihr Mietverhältnis - unter Einhaltung der in unseren 
Mietverträgen festgehaltenen Kündigungsfrist von 6 Monaten - per 28. Februar 2013 kündigen.“ 

 
Unterschrieben ist der Brief von zwei Angestellten der "Schneeweiss AG", die gemäss Handels- 
registereintrag unterschriftsberechtigt sind. Den Mieterinnen und Mietern war der Umstand 
zwar bekannt, dass ihr Haus abgerissen werden soll. In den Mietverträgen finden sich aber 
keine Passagen, die auf den geplanten Abbruch hinweisen. 

 
 
 5.1  Ist die von der "Schneeweiss AG" ausgesprochene Kündigung gültig? Begründen Sie 

Ihre Antwort. 
   (5 Punkte) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 
 5.2  Gehen Sie - unabhängig von Ihrer Antwort auf Frage 5.1 - davon aus, dass die Kündigung 

gültig war. Der Mieter Fritz Koller ist mit der Kündigung überhaupt nicht einverstanden. 
Erst vor einem halben Jahr hat er vor der Schlichtungsbehörde eine Streitigkeit über den 
Mietzins gegen die "Schneeweiss AG" gewonnen. Er gelangt nun an Sie und will von Ihnen 
wissen, ob er die Kündigung mit Aussicht auf Erfolg anfechten kann und welche Gegen-
argumente die Firma "Schneeweiss AG" allenfalls vorbringen kann. Wie antworten Sie 
ihm? Begründen Sie Ihre Antwort und nennen Sie die entsprechenden Gesetzesartikel. 

 
   (5 Punkte) 
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 5.3 Gehen Sie -- unabhängig von Ihrer Antwort auf Frage 5.1 --  davon aus, dass die Kündi- 
gung gültig war. Für die Familie Gerber, die ebenfalls eine Wohnung im Haus Grubhalde 7 
gemietet hat, kommt diese Kündigung sehr ungelegen. Florian Gerber hat kürzlich seine 
Stelle verloren und sieht sich ausser Stande, innert kurzer Zeit eine ähnlich preiswerte 
Wohnung für seine fünfköpfige Familie zu finden. Er wendet sich deshalb an Sie und fragt 
Sie, ob und allenfalls was er hier unternehmen könnte. Wie antworten Sie ihm? Begründen 
Sie Ihre Antwort und nennen Sie auch die Punkte, die für den Standpunkt der "Schnee-
weiss AG" sprechen. 

   (5 Punkte) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  
 
 




